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STATEMENT

zur Entgegnung der Autoren des Materialienbandes „Amalgam
im Spiegel kritischer Auseinandersetzung“ (Halbach et al. 2001)

zur Replik der Autoren des „Kieler Amalgam-Gutachtens“
(Wassermann et al. 1997) *

Führende Amalgambefürworter (Halbach et al.) richten sich erneut in
einer Publikation gegen das „Kieler Amalgam-Gutachten“ von Was-
sermann et al., in dem die Schädlichkeit des Zahnfüllstoffes Amal-
gam nachgewiesen wurde. Die Vorgehensweise der im Auftrag der
tonangebenden zahnärztlichen Standesorganisationen tätigen Autoren
Halbach et al. ist nicht mit den Kriterien einer redlichen Wissenschaft
und der ärztlichen Ethik zu vereinbaren.

Vorgeschichte

Auf das von Wissenschaftlern des Instituts für Toxikologie der Universität Kiel erstellte
„Kieler Amalgam-Gutachten 1997“ (Wassermann et al. 1997), das mit einer Fülle wissen-
schaftlicher Literatur der vergangenen Jahrzehnte den Nachweis der Gesundheitsschädlich-
keit des Amalgams und das fachinterne Wissen darum führte, gaben Mitarbeiter der ton-
angebenden zahnärztlichen Standesorganisationen eine „Stellungnahme zum`Kieler Amal-
gam-Gutachten`“ ab (Halbach et al. 1997 und nahezu identisch: „Amalgam im Spiegel kriti-
scher Auseinandersetzungen“, Halbach et al. 1999). Darin wurden die Beweise für die
Schädlichkeit des Amalgams negiert, den Kieler Autoren eine einseitige und unsachliche
Berichterstattung und wissenschaftlich-methodische Mängel unterstellt. Die Kieler Autoren
belegten in ihrer daraufhin publizierten „Replik“ (Wassermann et al. 2000) erneut ihre wis-
senschaftlich korrekte Argumentation und wiesen Halbach et al. Datenfälschung nach. In
einer nun erschienenen  „Entgegnung“ der Riege der Amalgambefürworter in Trägerschaft
der Bundeszahnärztekammer (Halbach et al. 2001) bestreiten diese erneut von den Kieler
Autoren nachgewiesene wissenschaftliche Fakten im Zusammenhang mit einer Gesund-
heitsgefährdung durch Amalgam sowie eigenes nachgewiesenes Fehlverhalten.
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Zur Glaubwürdigkeit von Halbach et al.

Hinsichtlich der Abschätzung von Umweltrisiken belegen großangelegte Studien die Mei-
nung der Bürger: „Weder Risikoexperten noch nationale Parlamente genießen das größte
Vertrauen, sondern jene Institutionen, denen das geringste Eigeninteresse zugetraut wird“
[1].

Wie sieht es nun mit der Glaubwürdigkeit der führenden Amalgambefürworter aus, die die
zahlreichen Nachweise zur Gesundheitsgefährdung von Millionen Amalgampatienten  be-
harrlich bestreiten „aus der Sorge um die Patienten (...), die durch fragwürdige Veröffentli-
chungen unnötig verunsichert werden“ [2]?
Wenden wir uns jenen Exponenten zu, die gegen das „Kieler Amalgam-Gutachten“ vorge-
hen und als „hervorragende Vertreter aus Wissenschaft und Forschung“ von ihresgleichen
ausgewiesen [3] angeben, wissenschaftlich den „internationalen Konsens“ zu vertreten [4].

Allgemeine Aspekte

Ist es vertrauenerweckend, daß die Bundeszahnärztekammer und die Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung in Köln versuchten, der Zahnärzteschaft ein besseres Image zu erkaufen,
indem sie Fernseh-Produktionsfirmen das Angebot unterbreiteten, gegen Entgelt zahn-
arztfreundliche Beiträge zu senden? Es ging in diesem Fall ausdrücklich um die Absicht ver-
deckten Sponsorings, also die gezielte Meinungsmanipulation der Öffentlichkeit und die
Verletzung journalistischer Unabhängigkeit [5, 6].

Wie ist die Tatsache zu bewerten, daß Prof. Halbach bereits zwei Gutachten für die Amal-
gamhersteller verfaßte [7, 8] und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
eines der beiden Gutachten in mehreren Punkten als sachlich unzutreffend nachwies [9]?

Spricht es für die wissenschaftliche Unabhängigkeit von Prof. Staehle, daß dieser ein Amal-
gam-Papier für die World Dental Federation (FDI) verfaßte [10]? Die FDI ist der größte in-
ternationale Zahnärzteverband, dessen Mitglieder auch Amalgamhersteller und
-händler sind und der unter stärkstem finanziellen Einfluß der Industrie steht [11].

Wie steht es mit der Vertrauenswürdigkeit von Prof. Schmalz, der für seine Tätigkeit im In-
teresse von Amalgamherstellern ausgezeichnet wurde, wie z.B. mit dem De-Trey-Dentsply
Förderpreis [12]?

Und was ist davon zu halten, daß von der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde (DGZMK) unter der Präsidentschaft von Prof. Schmalz regelmäßig die Her-
mann-Euler-Medaille für besondere Verdienste um die DGZMK verliehen wurde [13, 14]?
Hermann Euler (Dr. med., Dr. med. dent. h. c., langjähriger Präsident der DGZMK vor und
nach dem zweiten Weltkrieg) war aktiv in der SA, hintertrieb die Karrieren jüdischer Kolle-
gen und nahm an „Säuberungsaktionen“ teil [15].

Die Affinität zahnärztlicher Standesorganisationen zum Nationalsozialismus hat Tradition.
Schon im April 1933 feierte die Bundeszahnärztekammer Führers Geburtstag in markigen
Worten auf der Titelseite der heute noch als Organ von Bundeszahnärztekammer e.V. und
Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung erscheinenden „Zahnärztlichen Mitteilungen“ [16].
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Welche menschenfreundliche Absicht mag sich hinter der in den Amalgam-Untersuchungs-
zentren – auf Anregung der Bundeszahnärztekammer und der Arzneimittelkommission
Zahnärzte eingerichtete Anlaufstellen für Patienten, die ihre Beschwerden auf Amalgam
zurückführen [17] –  betriebenen Praktik verbergen, daß dort, obwohl eine Amalgam-
Intoxikation grundsätzlich von vorn herein negiert wird [18], bei Patienten Untersuchungen
auf eine Amalgamkrankheit durchgeführt werden zum Preis von ca. 4000,-DM, die übli-
cherweise nicht von den Krankenkassen getragen  werden [19]?

Leiter der am Amalgam-Untersuchungszentrum interdisziplnär mitbeteiligten Poliklinik für
Arbeits- und Sozialmedizin an der Universität Erlangen war im übrigen der inzwischen eme-
ritierte Prof. Lehnert, ein hinlänglich bekannter Intimfreund der Chemischen Industrie, der
sich mit Manipulationen von Untersuchungsdaten, erfundenen Zitatstellen und Falschgut-
achten bei rentenantragstellenden Geschädigten einen Namen als „Ablehnert“ gemacht hat
[20-23] und richterlich als „Experte für Unbedenklichkeit“ beurteilt wurde [24].

Kommt der Tatsache, daß Prof. Ott  mehrfach mit H. Valentin publizierte [25-29],
eine tiefere Bedeutung zu? Prof. Valentin war der Vorgänger seines oben erwähnten Schü-
lers Lehnert am Institut für Arbeits- und Sozialmedizin der Universität Erlangen. Als Be-
gründer der „Erlanger Schule“ – einer Riege von Ärzten im Dienst von Wirtschaft und Poli-
tik zur Verharmlosung von Giften – war er wie Lehnert ein Intimfreund der Industrie und
sorgte insbesondere für die Nichtanerkennung asbestbedingter Schäden als Berufskrankheit
[30, 31].

Was ist von der nachstehenden Aussage des von der Zahnärztekammer Berlin als für Amal-
gamfragen zuständig ausgewiesenen Wissenschaftlers Prof. Dr. Dr. Dieter Herrmann zu
halten?
„Zu Ihrer Frage kann ich Ihnen nur mitteilen, daß mir kein Hochschullehrer der Zahnmedizin
in Deutschland bekannt ist, der vor einem deutschen Gericht Gesundheitsschädigungen
durch Silberamalgam in Zahnfüllungen für möglich erklärt hat bzw. diese für möglich zu
erklären bereit ist“ [32]

Wie ist es zu bewerten, daß sich Halbach et al. auf die Schützenhilfe der z.T. sehr industrie-
nahen Deutschen Gesellschaft für Pharmakologie und Toxikologie (DGPT) [33, 34] berufen,
die sich von Prof. Wassermann und seinen angeblich „für Laien nicht nachprüfbaren und
hochgradig beunruhigenden, wissenschaftlich nicht haltbaren Behauptungen“ hinsichtlich
umweltmedizinischer Gefährdungspotentiale distanziert hat [35]?

Auf welcher „Sorge um die Patienten“ beruht des weiteren die Kooperation von zahnärztli-
chen Standesorganisationen und DGPT, deren (letzterer) Kriterien zur toxikologischen Ab-
klärung einer Amalgambelastung als alleingültig deklariert wurden?
Das diesbezüglich vorgeschriebene Diagnostikum, die Quecksilberbestimmung im 24-
Stunden-Urin ohne Mobilisation, – unter Angabe „dem Patientenschutz und der Patienten-
aufklärung (...) einen großen Stellenwert ein[zu]räumen“, zur „Richtlinie“ im Rahmen von
Gutachten, Attesten oder sonstigen Verfahren bei Behörden und Gerichten erklärt – [36], ist
indes gemäß des wissenschaftlichen und amtlich bestätigten Erkenntnisstandes eine unge-
eignete Untersuchungsmethode zur Abklärung einer chronischen Quecksilber-Intoxikation
(siehe unten).

Spricht all das für Unabhängigkeit, Uneigennützigkeit und damit Vertrauenswürdigkeit der
Amalgambefürworter?
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Wissenschaftliche Aspekte

Die Bundeszahnärztekammer warb für die „Stellungnahme zum Kieler Amalgam-
Gutachten“ von Halbach et al. (auch als Buch unter dem Titel „Amalgam im Spiegel kriti-
scher Auseinandersetzungen“ erschienen): „Den international renommierten Autoren (...)
ging es darum, die in den letzten Jahren aufgeheizte Diskussion um den Füllwerkstoff
Amalgam zu versachlichen und wieder auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen“
[37].

Wie steht es nun mit der wissenschaftlichen Grundlage von Halbach et al.?

Spricht es für die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit von Prof. Ott, daß dieser zur Zusam-
mensetzung von Amalgam veröffentlichte: „Amalgame sind bekanntermaßen Legierungen
(...) aus Silber (über 60 %), Kupfer, Zinn, Zink und Quecksilber“ [38],
wogegen ausweislich der Fach- und Gebrauchsinformationen verschiedener Amalgam-
hersteller [39, 40] und einer Informationsschrift des ehemaligen Bundesgesundheitsamtes
[41] Amalgame zu über 50 % aus Quecksilber bestehen, das damit Hauptbestandteil der Le-
gierung ist?

Was ist von der deklarierten wissenschaftlichen Integrität der Professoren Reichl und
Schmalz zu halten, die im Zusammenhang mit der Freisetzung von Quecksilber aus Amal-
gamfüllungen äußerten, diese trüge „messbar, aber geringfügig“ zur Gesamtbelastung des
Menschen bei [42] und es handle sich dabei um „Homöopathische Dosen, [die] nicht giftig,
eher heilsam“ seien [43]? Dagegen veröffentlichte das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte in Übereinstimmung mit der wissenschaftlichen Literatur, daß zahnärztli-
che Amalgame  sowohl „eine wesentliche Quelle“ als auch „eine bedeutsame Quelle der
Quecksilberbelastung“ der Bevölkerung mit „möglicherweise ernsten Gefahren“ darstellen
[44].

Wie ist es zu verstehen, daß die Professoren Schmalz [45], Reichl [46] und Ott [47]
verlautbarten, die Quecksilberaufnahme aus Amalgamfüllungen liege in der gleichen Grö-
ßenordnung wie die aus der Nahrung? Dagegen unterrichtete das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte die Amalgamhersteller unter Berufung auf den „derzeitigen
wissenschaftlichen Erkenntnisstand“ sowie internationale Gesundheitsbehörden, daß Amal-
gam die bei weitem größte Quecksilberquelle bei Personen ohne berufsbedingte Exposition
darstellt [48, 49].

Wieso behaupten Halbach et al. in ihrer „Stellungnahme“ es gäbe gesicherte
toxikologische Grenzwerte für Quecksilber [50], wohingegen die Coautoren Schiele und
Staehle in Einzelveröffentlichungen völlig konträre Äußerungen abgaben? In diesen Publi-
kationen wird die Ansicht von Schiele, daß eine Grenzwertfestlegung für Quecksilber
schwierig ist [51] von Staehle geteilt, der noch hinzufügt: wenn diese nicht gar unmöglich
ist, da es bisher für Quecksilber keine exakten Dosis-Wirkungs-Beziehungen gibt [52, 53].

Wie ist es mit dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand in Einklang zu bringen, daß Halbach
et al. hinsichtlich einer positiven allergischen Reaktion auf Amalgam beim Epikutantest be-
haupten: „Doch eine positive Reaktion beweist noch nicht, daß dieses Antigen bei dem vor-
handenen Krankheitsbild eine Rolle spielt. (...) Zum positiven Epikutantest müssen Verände-
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rungen der Mundschleimhaut bei vorhandenen Amalgamfüllungen hinzukommen. (...) Bei
Einhaltung dieser präzisen Kriterien läßt sich die Diagnose einer echten Amalgamallergie
allerdings nur sehr selten stellen.“ [Unterstreichungen von den Verfassern] [54].
Was von Halbach et al. als „echt“ und „präzise Kriterien“ deklariert wird, ist in der wissen-
schaftlichen Literatur völlig gegenteilig dokumentiert. Ausdrücklich heißt es: „Allergien
gegen Dentalmetalle äußern sich dagegen selten als lokale Reaktionen. Die Typ IV-Allergie
auf Quecksilber manifestiert sich nur gelegentlich durch flüchtige Hautsymptome wie Ex-
anthem, Kontaktdermatitis und kutane bzw. orale Läsionen wie Lichen planus“ [55, in die-
sem Sinne auch: 56, 57],
D.h., daß gerade die sehr viel schwerwiegenderen systemischen allergischen Reaktionen auf
Quecksilber möglich sind, ohne daß in der Regel orale Symptome auftreten.

Die Behauptung der seltenen allergischen Reaktion auf Amalgam von Halbach et al. trifft
somit de facto nicht zu. In Studien wurde festgestellt, daß ca. 10-20% der amalgamtragenden
Probanden bzw. 15% der Bevölkerung eine Allergie auf Amalgam bzw. Dentalquecksilber
haben [58-64].
D.h., daß allein in der BRD Millionen Menschen davon betroffen sind. – Warum wird die
Amalgam-Allergie von Halbach et al. heruntergespielt?

Eine Auswahl an Argumenten aus der „Entgegnung“ von Halbach et al.

Quecksilber-Bestimmung in Blut und Urin

Welche wissenschaftlichen und ethischen Gründe veranlaßten Halbach et al. zu der vehe-
ment verfochtenen Aussage, der Hg-Spiegel in Blut und Urin sei ein zuverlässiger Indikator
für eine chronische Quecksilberintoxikation? Dagegen besteht der internationale wissen-
schaftliche Konsens, daß toxikologisch relevant die Quecksilberanreicherung im Gewebe des
menschlichen Organismus ist und nicht die Quecksilberspiegel in Blut und Urin. Mit den
letztgenannten Parametern läßt sich in der Regel gerade keine chronische Quecksilber-
/Amalgamvergiftung nachweisen [65-91].
Dieser Sachverhalt ist ebenso amtlich, sowohl von der WHO als auch vom Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), bestätigt. Da Halbach et al. in ihrer „Ent-
gegnung“ in abstruser Weise ein diesbezügliches englisches Zitat der WHO in ihrem Sinne
uminterpretiert haben, seien hier deutsche wörtliche Zitate des BfArM wiedergegeben, die
unmißverständlich auf die Untauglichkeit der Quecksilberbestimmung in Blut und Urin zur
Abklärung einer amalgaminduzierten Quecksilberintoxikation hinweisen. Das BfArM in-
formierte:

„Auch aus Blut- und Urinuntersuchungen können nicht ohne weiteres Voraussa-
gen über die toxischen Wirkungen durch die Aufnahme von Quecksilberdampf im
Niedrigdosisbereich getroffen (...) oder gesicherte Rückschlüsse auf die innere
Quecksilbergesamtbelastung des Individuums aus Amalgamfüllungen gezogen
werden“ [S. 8]

„Die Quecksilberkonzentration im Urin ist kein etablierter Indikator für die Queck-
silberkonzentration im Gewebe (et vice versa).“ [S. 15]

„Es besteht in der Toxikologie Konsens darüber, daß eine Korrelation der Schad-
stoff-bedingten Wirkungen mit der Konzentration des Schadstoffes im Zielgewebe
für die Risikobeurteilung geeigneter ist als die klassische Korrelation mit der tägli-
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chen Dosis oder mit Blutkonzentrationen, weil bei der Korrelation mit der Ge-
webskonzentration pharmakokinetische Faktoren nicht mehr berücksichtigt wer-
den müssen“ [S. 15] [92].

Mit der von Halbach et al. propagierten irrelevanten Untersuchungsmethode – wie oben dar-
gelegt, gar als offizielle „Richtlinie“ festgeschrieben – werden also falsch negative Befunde
erhoben und damit amalgambedingte Quecksilberintoxikationen in Abrede gestellt. Welche
„Sorge um die Patienten“ mag der Grund dafür sein?

Hg-Exposition und -Resorption bei Amalgamträgern

Wie ist es möglich, daß Halbach et al. eine hohe Hg-Exposition und entsprechende Resorpti-
on bei Amalgamträgern verschweigen und darüber hinaus bestreiten?

Bekanntlich wurde bei der großangelegten Tübinger Amalgamstudie der Nachweis geführt,
daß der Quecksilbergehalt im Speichel bei 44% der ca. 20.000 Probanden die von der WHO
festgesetzten Grenzwerte überstieg und dies in mehr als der Hälfte der Fälle um 50 und mehr
Prozent [93].

Ebenso zählt es zu den gewichtigen Fakten, daß es beim Verarbeiten von Amlagam im
Mund des Patienten zu einer hohen Exposition gegenüber dem sehr toxischen Quecksilber-
dampf kommt. So können beispielsweise beim Entfernen von Amalgamfüllungen durch
Ausbohren Konzentrationen von Quecksilberdampf bis zu  800 µg Hg/m3  entstehen [94].
Bei trockener Politur einer Amalgamfüllung und beim Ausbohren von Amalgam mit Turbine
ohne Spraykühlung können sogar Quecksilberdampf-Konzentrationen über 1,0 mg/m3 Luft
(= 1000 µg/m3) vorkommen [95, 96]. Der Grenzwert der WHO für eine kurzzeitige Bela-
stung mit Quecksilberdampf liegt bei 500 µg/m3  [97].

Somit findet beim Verarbeiten von Amalgam im Mund des Patienten eine erhebliche Grenz-
wertüberschreitung statt. Dem trug das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
1995 mit seinen Anordnungen Rechnung, den in früheren Gebrauchs- und Fachinformatio-
nen für Amalgam im Zusammenhang mit dem Legen und Entfernen von Amalgamfüllungen
enthaltenen Satz: „Hiermit ist kein Risiko verbunden“ zu streichen und einen Hinweis auf
entsprechende Schutzmaßnahmen in die Gebrauchs- und Fachinformation von Amalgam
aufzunehmen [98].

Was ist dagegen von der Angabe der Bundeszahnärztekammer, der Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung [99] und der World Dental Federation (FDI), basierend auf dem von
Staehle und Reich verfaßten Amalgam-Papier [100], zu halten, daß insbesondere auch beim
Legen und Entfernen von Amalgamfüllungen Quecksilber nur in „geringe Mengen“ freige-
setzt werde? Und aus welchen patientenorientierten Gründen propagieren Halbach et al.,
Schutzmaßnahmen seien diesbezüglich nicht erforderlich  [101]?
Die gesetzliche Pflicht besagt indes, alles Erforderliche zum Schutz von Patienten zu unter-
nehmen, d.h. diesbezüglich, zugunsten des Patienten diejenige Methode anzuwenden, die die
größtmögliche Sicherheit vor Behandlungsschäden bietet.
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Die Halbwertzeit von Quecksilber im Gehirn

Wie steht es des weiteren mit der wissenschaftlichen Kompetenz hinsichtlich der wiederholt
nachdrücklichen Behauptung von Halbach et al., die Angabe der Kieler Autoren von der
Halbwertzeit von Quecksilber im Gehirn von bis zu 18 Jahren beruhe auf einer einzigen Ar-
beit, einer theoretischen Modellrechnung, die anderweitig nicht bestätigt sei? Dagegen gibt
es sehrwohl weitere Publikationen zur extremen Verweildauer von Quecksilber im Gehirn
[102], auch über Untersuchungen am Menschen [103-107].

Auch die in diesem Zusammenhang nochmals dezidiert vorgetragene Behauptung von Hal-
bach et al., die Ausscheidungs-Halbwertzeit für Hg-Dampf betrage 50-60 Tage und da ein
Verteilungsgleichgewicht bestehe („steady state“) –  d. h., daß die Konzentration im Organ
proportional zu der in Blut, Urin und anderen Körperflüssigkeiten verlaufe – gelte dies auch
für das Gehirn, ist vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte unter Berufung
auf wissenschaftliche Untersuchungen widerlegt worden. Ausdrücklich informierte das
BfArM: „Während im Blut ein „steady state“ (...) erreicht werden konnte, galt dies jedoch
nicht für das Gehirn; somit ist ein „steady state“ zumindest nicht für alle Organe einheitlich
gegeben“ [108].
Was also veranlaßt die Autoren Halbach et al., immer wieder das Gegenteil zu behaupten?

Das Bundessozialgericht

Nachdenklich stimmt der Schulterschluß von Halbach et al. und vom Bundessozialgericht
(BSG).

Das BSG hatte noch in seinem Urteil vom 08.09.1993 bzgl. Amalgam das Risiko einer ge-
sundheitlichen Gefährdung höchstrichterlich anerkannt und festgestellt, daß die oftmals in
Frage gestellte Giftigkeit des Amalgams bzw. des in ihm enthaltenen Quecksilbers nicht
ohne weiteres als abwegig bezeichnet werden könne (Az.: 14a Rka 7/92).

Sechs Jahre später nun urteilte dagegen das BSG am 06.10.1999 „Im Namen des Volkes!“,
daß Amalgamfüllungen bzw. das in ihm enthaltene Quecksilber gesundheitliche Beschwer-
den verursachen könnten, sei „nach dem derzeitigen Stand der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse nicht mehr als eine ungesicherte Annahme“ (Az.: B 1 KR 13/97).

Wie Prof. Halbach sogar öffentlich betonte, hatte das BSG in dieser Urteilsbegründung die
Darlegungen von Halbach et al. „weitgehend berücksichtigt“ [109].
Dagegen wurden die Autoren des „Kieler Amalgam-Gutachtens“ vom BSG einseitig und
falsch zitiert [110] und deren zusammengetragene Beweise für die Schädlichkeit des Amal-
gams einfach negiert. Dies, obwohl §2 Abs. 1 Satz 3 SGB V vorsieht, daß der aktuelle wis-
senschaftliche Erkenntnisstand zwingend zu berücksichtigen ist.
Wie ist es da mit der „Kompetenz“ des BSG bestellt, die ihm Halbach et al. nun in ihrer
„Entgegnung“ (S. 20) bescheinigen?
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Das Bestreiten der Amalgam-Intoxikation

Verdienen die im Auftrag der zahnärztlichen Standesorganisationen tätigen Autoren Halbach
et al. mit der Quintessenz aller ihrer Publikationen, es gebe grundsätzlich keine Amalgam-
Intoxikation, unser Vertrauen?
Der wissenschaftliche Erkenntnisstand, der von unseren Bundesorganen bestätigt ist, lautet
anders.

So informierte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 1995 die Amalgam-
hersteller unter Berufung auf „den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand“ über die
„chronischen Intoxikationen - wie sie im Niedrigdosisbereich durch Amalgamfüllungen auf-
treten können“ [111] sowie über „die möglicherweise ernsten Gefahren aufgrund der mit der
Anwendung von Amalgamen einhergehenden Quecksilberbelastung“ [112].
Dementsprechend ist in dem im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums erstellten kas-
senarztrechtlichen Diagnosekatalog, zu dessen Anwendung jeder Kassenarzt verpflichtet ist,
die „Amalgam-Intoxikation“ als „unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels (...) bei
ordnungsgemäßer Verabreichung“ (unter der Kennziffer T88.7) benannt [113].
Der Bundesrat forderte in einer Entschließung vom 29.04.1994 die Bundesregierung auf,
darauf hinzuwirken, daß die Verwendung von Quecksilber „auf das unbedingt notwendige
Maß reduziert“ wird, da Quecksilber zu „chronischen Erkrankungen der Nieren und zu irre-
versiblen Nervenschädigungen“ führt. Ausdrücklich wies der Bundsrat u.a. darauf hin:
„Verbote des Einsatzes gamma-2-haltiger Amalgame oder Beschränkungen bei der Anwen-
dung von Amalgam bei bestimmten Bevölkerungs- und Risikogruppen (...) sind als Maß-
nahmen unzureichend“ [114].  

Warum also wird die anerkannte Gefährlickeit des Amalgams von Halbach et al. verschwie-
gen bzw. geleugnet?

Fazit

Mit dem gesunden Menschenverstand ist zu konstatieren, daß die Behauptung der Bundes-
zahnärztekammer, Halbach et al. versachlichten die Diskussion um den Zahnfüllstoff Amal-
gam und stellten diese wieder auf eine wissenschaftliche Grundlage, schlichtweg falsch ist.
Nachgewiesenermaßen stellen sich diese Amalgambefürworter gegen den wissenschaft-
lichen Erkenntnisstand und handeln den Anordnungen und Entscheiden unserer obersten
Gesundheitsbehörden zuwider. Dies ist nicht mit den Kriterien einer redlichen Wissenschaft
und der ärztlichen Ethik zu vereinbaren.

Die zahlreichen angeblich wissenschaftlichen Publikationen von Halbach et al. zum Thema
Amalgam, womit sie ihre „fachliche Kompetenz“ rühmen („Entgegnung“ S. 20), offenbaren
sich als Propaganda. Bei der unzutreffenden Behauptung, einen wissenschaftlichen Disput zu
führen, ergibt sich der dringende Verdacht zweckrationalen Handelns im Hinblick darauf,
daß die Amalgambefürworter durch ihr jahrzehntelanges Propagieren und Anwenden von
Amalgam eine gravierende Verantwortung für den bei Patienten angerichteten Schaden tra-
gen. Solange nämlich die Frage der Toxizität des Amalgams wissenschaftlich ungeklärt er-
scheint, ist Behörden und Justiz der Zugriff verwehrt.
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Es spricht alles dafür, daß die Kieler Autoren mit ihren von Halbach et al. als tendenziös und
unwissenschaftlich gerügten Formulierungen („Entgegnung“ S. 17) recht haben. Sind die
nachweislich unkorrekten Angaben von Halbach et al. etwa nicht „wahrheitswidrig“ und
eine „Irreführung des Lesers“? Ist dies nicht ein „Armutszeugnis Gleichgesinnter“ und mit
dem Resultat der Schädigung von Millionen Menschen etwa nicht „offenkundig menschen-
verachtend“?

Die Bundesgesundheitsbehörden sind zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit aufgefordert, sich
von der unrechtmäßigen Vorgehensweise der Amalgambefürworter zu distanzieren und ent-
sprechend ihrer amtlichen Bestätigung der Schädlichkeit des Amalgams dessen Verkehrs-
verbot auszusprechen.
Rechtlich reicht bei dem Umstand, daß viele Menschen potentiell gefährdet werden und das
eventuelle Schadensausmaß sehr hoch sein kann, schon die bloße Wahrscheinlichkeit oder
auch nur die Möglichkeit eines Schadenseintritts aus für die Begründung der Gefahrenlage
[115] und damit für ein Verkehrsverbot eines Arzneimittels/Medizinprodukts wie Amalgam.
Gesundheitsschädigungen müssen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zu Artikel 2 (2) des Grundgesetzes  „mit hinreichender Sicherheit“ ausgeschlossen sein. Dies
ist bei Amalgam nachweislich nicht der Fall.
In Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags haben die Behörden endlich Patienten vor den
Auswüchsen des Lobbyismus im Gesundheitswesen zu schützen. „Das deutsche Gesund-
heitswesen ist verkrustet, dominiert von priviligierten Standes- und Verbandsinteressen“
[116]. „Es ist ein großer Skandal, was an Betrug und Bereicherung im Gesundheitswesen
vorkommt“ [117], weiß man durchaus in Regierungskreisen.

Danken wir jenen, wie den Kieler Autoren und anderen, die couragiert gegen diese patien-
tenfeindlichen, die Rechtsstaatlichkeit in Frage stellenden Mißstände vorgehen und schlie-
ßen wir uns diesem „Aufstand der Anständigen“ an!

Regina Nowack
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